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1. Ä N D E R U N G S S A T Z U N G 

vom 29.07.2025 
 

zur Satzung der Gemeinde Oberreichenbach  
über die öffentliche Bestattungseinrichtung  

der Gemeinde Oberreichenbach  
(Friedhofs- und Bestattungssatzung)  

 

vom 01.06.2022 
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1. Änderungssatzung vom 29.07.2025 

 
zur Satzung der Gemeinde Oberreichenbach  
über die öffentliche Bestattungseinrichtung  

der Gemeinde Oberreichenbach 
(Friedhofs- und Bestattungssatzung)  

 
vom 01.06.2022 

 
 
 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
09.12.2024 (GVBl. S 573), erlässt die Gemeinde Oberreichenbach folgende Satzung zur 1. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Oberreichenbach über die öffentliche Bestattungseinrichtung der Gemeinde 
Oberreichenbach (Friedhofs- und Bestattungssatzung):  
 
 

§ 1 Änderung 
 
(1) § 13 Abs. 2, Satz 2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
Das Nutzungsrecht an einer Röhre umfasst die Beisetzung von bis zu zwei Urnen innerhalb der Ruhezeit, i. 
S. d. § 23, wobei das Recht bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit zu verlängern ist bzw. verlängert werden 
kann. 
 
(2) § 17 Abs. 1, Nr. 3 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
Urnenwahlgrabstätten: Höhe 0,60 m, Breite 0,30 m 
 
(3) § 17 Abs. 2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
Für Urnengräber ist statt eines Grabmals auch die Anbringung von Urnenzeichen/Stelen auf einer Grundfläche 
von maximal 0,25 m x 0,25 m zulässig, deren Höhe 1,00 m ab Erdoberkante zuzüglich 0,10 m unterhalb nicht 
überschreiten darf. Urnengräber dürfen außerdem mit einer Grabplatte in den Maßen 0,45 m x 0,45 m 
abgedeckt werden. 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Oberreichenbach, den 29.07.2025 
 
 
 
 
Klaus Hacker 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Vorstehende Satzung wurde durch Abdruck im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal 
und ihrer Mitgliedsgemeinden vom 21.08.2025, Nr. 
8, amtlich bekannt gemacht. 
 
Oberreichenbach, 22.08.2025  
GEMEINDE OBERREICHENBACH 

 
 
 
_________________________ 
Klaus Hacker     (Siegel) 

1. Bürgermeister 
 


